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 Eingetragene Lebenspartnerschaft: Anspruch auf 
Sonderurlaub, um gemeinsamen Sohn zu betreuen 

 
Eine eingetragene Lebenspartnerin hat Anspruch auf Sonderurlaub unter 
Fortzahlung der Bezüge, um das von ihrer Lebenspartnerin geborene 
gemeinsame Kind zu betreuen. So entschied es das Verwaltungsgericht 
(VG) Berlin.  
 
Die eingetragene Lebenspartnerin der klagenden Beamtin gebar ihren 
mithilfe einer Samenspende gezeugten gemeinsamen Sohn. Diese 
erkrankte so schwer, dass die Klägerin den Sohn betreuen musste. Sie 
beantragte erfolglos bei ihrem Dienstherrn Sonderurlaub unter 
Fortzahlung der Bezüge. Ihr Widerspruch blieb erfolglos, ihre Klage vor 
dem VG war dagegen erfolgreich. 
 
Nach der Sonderurlaubsverordnung muss für einen Anspruch auf 
Sonderurlaub ein „besonders wichtiger Grund“ vorliegen. Die 
Auslegung, dass die Betreuung eines Kindes nur einen „wichtigen 
Grund“ darstellt, wenn es sich um leibliche oder angenommene Kinder 
handelt, nicht aber um Stief- oder Pflegekinder, verstößt gegen das 
Grundgesetz (Art. 3 Abs. 1 GG und Art. 6 Abs. 1 GG). Es ist sachlich 
nicht gerechtfertigt, insoweit auf die rechtliche Elternstellung 
abzustellen. 
 
VG Berlin, Urteil vom 9.9.2021, 36 K 68/19 
 
Benachteiligung: Unwirksame formularmäßige 
Bonusregelung mit Stichtag zum 31.12. eines Jahres 
 
Eine formularmäßige Regelung, nach der ein Anspruch auf eine 
Bonuszahlung, die ausschließlich vom wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens abhängt, nur besteht, wenn der Arbeitnehmer am 31.12. 
beschäftigt ist, benachteiligt den Arbeitnehmer unangemessen. Das hat 
das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg klargestellt.  
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Das LAG machte deutlich, dass die o. g. Regelung daher unwirksam ist. 
Folge: Bei unterjährigem Ausscheiden eines Arbeitnehmers hat dieser 
einen Anspruch auf die anteilige Bonuszahlung. 
 
LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 22.10.2021, 9 Sa 19/21,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Urheberrechtlicher Hinweis: 
Der Newsletter ist nur zur persönlichen Information des Empfängers und seiner Mitarbeiter bestimmt. 
Eine Weitergabe des Inhalts an Dritte ist nicht gestattet. Nachdruck, fotomechanische, elektronische oder 
sonstige Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Einspeicherung, 
Verarbeitung bzw. Wiedergabe in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien oder Systemen ist 
– auch auszugsweise – nur nach schriftlicher Zustimmung des Verfassers erlaubt. 
 
Haftungsausschluss: 
Der Inhalt Newsletters ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Haftung und Gewähr 
für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen. Die 
Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar und begründen kein 
Beratungsverhältnis. 
 
Änderung und Abmeldung des Newsletter-Abonnements: 
Sie erhalten unseren aktuellen Newsletter regelmäßig für die von Ihnen angegebenen Rechtsgebiete 
unter der von Ihnen angegebenen E-Mail-Anschrift. Sollten Sie eine Änderung der Rechtsgebiete 
wünschen, lassen Sie uns dies bitte wissen. Wollen Sie den Newsletter nicht mehr beziehen, reicht eine 
kurze E-Mail an duesseldorf@simon-law.de aus, wir werden Sie sodann umgehend aus dem Verteiler 
entfernen. 
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